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(reschiftshericht

des

Verwaltungsgerichtes

fiir

das Jahr 1925.

Das Verwaltungsgericht erstattet hiermit fiir das
Jahr 1925 den in Art. 44 des Gesetzes vom 81. Oktober
1909 betretfend die Verwaltungsrechtspflege vorgesehenen
Bericht. : ‘

Im Berichtsjahr sind im Bestand der nichtstéindigen
Mitglieder und der Ersatzminner des Gerichtes keine
Anderungen eingetreten.

Das stindige Personal des Gerichtes besteht aus:

Prisident . . . . . . . . ... 1
Gerichtsschreiber. . . . . . . . 1
Provisorischer Sekretir . . 1

Stindige Angestellte IIT. Klasse . 1
Provisorischer Angestellter III.KI1. 1

Als provisoriseher Sekretir hat demissioniert
Dr. Georg Biriswyl. An seine Stelle wiihlte das Gericht

Fiirsprech Frank Diibi, bisher Sekretir der Rekurs-
kommission.

Die Rechnung des Verwaltungsgerichts ergibt 1925
an Auslagen fiir Beamten- und Angestelltenbesoldungen
Fr. 40,214. 10, Entschidigungen der nichtstindigen
Mitglieder Fr. 17,197. 20 und Bureaukosten Fr. 4120. 55,
total IFr. 61,581. 85, welchen an Einnahmen Fr. 28,505
aus Gebithren und Stempeln gegeniiberstehen. Die
Bestimmungen « Gebiihrentarif» des Dekrets vom 17. No-
vember 1909 betreffend die Austithrung des Gesetzes iiber
die Verwaltungsrechtspflege sind revisionsbediirftig.
Bereits in den Anfang des folgenden Geschiftsjahres
fillt die Ausarbeitung eines provisorischen Entwurfs
zu einer Revision des Dekrets und dessen Uberweisung
an die Justizdirektion (21. Januar 1926).

Ubersicht der Geschifte im Berichtsjahr 1925.
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Die nachstehenden Zahlen der Jahre 1920—1925
geben ein Bild iiber die Leistungsfihigkeit des Gerichtes
bei der gegenwirtigen Organisation und die Belastung

desselben:

Vom Vorjahr Im betr. Jahre Unerledigt auf

Sitzungen Ubernommene eingelangte Total das folgende

. Streitfille Streitfille Jahr Ubertragen
1920 24 17 711 728 511
1921 36 511 564 1075 247
1922 41 247 986 1233 594
1923 47 594 787 1381 642
1924 43 642 633 1275 694
1925 45 694 769 1463 917

Gegenstand der im Berichtsjahr vom Verwaltungs-
gericht nach Art. 11 des Verwaltungsrechtsptlege-
gesetzes als einzige kantonale Instanz beurteilten 47
Streitfille waren:

1 Feststellungsklage,
20 Einkommensteuernachsteuern,

6 Vermdgenssteuernachsteuern,
Gemeindesteuern,
Gemeindesteuernachsteuern,
Zuschlagssteuer,
Gemeindesteuerteilungen,
Konzessionsgebiithren fiir gewerbsmissige Liegen-
schaftsvermittlung,
1 Extrastempel,
2 Feuerwehrdienstpflicht und Ersatzsteuer,
1 Wegtelle,

1 Schwellentelle,

1
3
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Grabbesorgungsgebiihr,
Unterstiitzungsstreitigkeiten.
DasVerwaltungsgericht behandelte ferner eine Anzahl
Justizgeschifte, darunter Kompetenzkonflikte und 2
Neurechtsgesuche. Der Prisident des Verwaltungs-
gerichtes als Einzelrichter hatte iiber 6 «Besondere Er-
werbssteuern» nach Art. 52 Steuergesetz zu entscheiden.

Die im Jahre 1925 eingelangten Beschwerden be-
trafen:
1 Beschwerde das Steuerjahr 1919

6 Beschwerden » » 1920
17 » » » 1921
47 » » » 1922
162 » » » 1923
323 » - » » 1924

18 » » » 1925
574

Die beurteilten Beschwerden betrafen:
4 Beschwerden das Steuerjahr 1919
15 » » » 1920
48 » » » 1921

Ubertrag 67

Verwaltungsgericht.

Ubertrag 67
119 Beschwerden das Steuerjahr 1922
169 » » » 1923
S » » » 1924
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Die in frithern Jahresberichten angebrachten Be-
merkungen treffen im allgemeinen auch dieses Jahr zu.
Wie die Zahlen oben ergeben, hat die Zahl der eingelangten
Streitfille keineswegs abgenommen und die Riick-
stinde auf das folgende Jahr nehmen dementsprechend
auch zu. Es stehen aber auch die Gerichtsgebiithren des
Dekrets vom 17. November 1909 im Verhiltnis zu den-
jenigen anderer Gerichtsinstanzen und zu denen der
Rekurskommission in einem offensichtlichen Miss-
verhiltnis.

Aufgefallen ist dem Gericht bei der Erledigung von
Erbschaftssteuerstreitigkeiten, dass die in Art. 113 des
Einfithrungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch vorgesehenen
Schatzungskommissionen, welche nach Art.17 des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes in Streitfillen
den Wert der Liegenschaften festzusetzen haben an Stelle
der Grundsteuerschatzungen, gelegentlich zu kritischen
Anfechtungen Anlass gaben, deren Berechtigung sich
das Gericht nicht verschliessen konnte. Daihre Entscheide
aber endgiiltig sind, waren Gericht und Parteien an
diese gebunden. Ohne einer zentralen Oberinstanz fiir
diese Schatzungen rufen zu wollen, erscheint immerhin
die Anregung gegeben zu sein, diese Kommissionen oder
ihre Obménner zu Konferenzen zusammenberufen zu
lassen, an welchen die verschiedenen Schatzungsfragen
und -methoden einheitlich beraten und nachher durch-
gefiihrt werden konnen. Die keineswegs leichte Aufgabe
dieser Kommissionen konnte dadurcherheblich erleichtert
werden. Sind sie doch nicht nur fiir Hypothekar- und
Steuerfille vorgesehen, sondern besonders auch fiir die
Bewertungen im Erbrecht (Art. 617, 618 und 620, Abs. 3,
ZGB und Art.74 EG zum ZGB).

Die Entscheide des Verwaltungsgerichts werden
publiziert in der Monatsschrift fir Bernisches Ver-
waltungsrecht und in der Steuerpraxis.

Bern, den 17. Mai 1926.

Im Namen des Verwaltungsgerichtes,
Der Prasident:
Schorer.

Der Gerichtsschreiber:
Biichi.



	Geschäftsbericht des Verwaltungsgerichtes

